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RS OGH 1955/9/8 2Ob465/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1955

Norm

ABGB §1174

Rechtssatz

Die Gewährung eines Darlehens in Kenntnis des Umstandes, daß die Valuta einem unerlaubten Zweck zugeführt

würde, schließt die Rückforderung nicht aus.
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